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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Seit der sogenannten «Kasachstan-Affäre» waren einige Monate vergangen und im
Parlament schien das Thema Lobbying im Jahr 2017 – mit Ausnahme einer
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) mit der Forderung nach transparenterem
Lobbying, die von den Räten wie eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde –
an Priorität verloren zu haben. Dies sah in der gesellschaftlichen Debatte allerdings
etwas anders aus.  

Im Frühling sorgte eine Idee von Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE,
mcg) für Schlagzeilen. Die beiden Regierungs- und ehemaligen Nationalräte wollten mit
einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Parlamentsmitglieder nicht mehr im
Verwaltungsrat einer Krankenkasse sitzen oder anderweitig mit einer solchen
verbunden sein dürfen. Damit sollten die steigenden Krankenkassenprämien gebremst
werden. Die Idee stiess bei betroffenen Parlamentsmitgliedern auf Gegenwehr: Konrad
Graber (cvp, LU), Verwaltungsrat der CSS, und Heinz Brand (svp, GR), Präsident des
Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, hielten die Idee für nicht zielführend. Es
handle sich um eine «Verunglimpfung der Krankenkassen», gaben sie der Luzerner
Zeitung zu Protokoll. Die Unterschriftensammlung für das Begehren wurde im Oktober
2017 gestartet.  

Mitte März legte die Staatengruppe gegen die Korruption (Greco), bei der die Schweiz
seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht vor, der mehrere Schwachstellen im Schweizer
Lobbyismussystem aufzeigte und Empfehlungen abgab. Unter anderem sollten
Parlamentsmitglieder verpflichtet werden, bei Ratsverhandlungen Interessenkonflikte
aktiv offenzulegen. Das Register der Interessenbindungen reiche nicht aus. Zudem
müssten finanzielle Interessen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
transparent gemacht werden. Dies ist in der Schweiz nach wie vor freiwillig. Die
Organisation Lobbywatch veröffentlichte eine Liste, mit der aufgezeigt wurde, dass
lediglich 37 Parlamentsmitglieder die Einkünfte aus ihren Mandaten vollständig
deklarierten. 

Eine Analyse von Forschern der Universitäten Lausanne und Genf um André Mach
wurde Mitte Mai von der Sonntags-Zeitung breit aufgemacht. Erstens zeigten die Daten,
dass sich die relevanten Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern zwischen 1992
und 2015 mehr als verdoppelt hatten, zwischen 2007 – seit dann müssen auf der Basis
des 2002 revidierten Parlamentsgesetzes alle Interessenbindungen obligatorisch
angegeben werden – und 2015 haben sie um 20 Prozent zugenommen. Für die Analyse
gilt eine Verbindung dann als relevant, wenn ein Mandat einem Sachgebiet zugeordnet
werden kann, zu dem das Parlamentsmitglied einen Bezug hat, etwa weil es in einer
entsprechenden Kommission sitzt. Zugenommen haben laut der Studie insbesondere
Verbindungen zu Interessenverbänden, welche die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für Sitzungen, die laut Sonntags-Zeitung auch in Sitzungszimmern im
Bundeshaus selber stattfanden, mit «vielen Tausend Franken pro Jahr» entschädigten –
der Sonntags-Blick sprach von CHF 20'000 für vier Sitzungen, die Parlamentsmitglieder
etwa von der Groupe Mutuel erhalten haben sollen. Der Austausch von Expertenwissen
sei zwar für Milizparlamentarier wichtig, allerdings sei nicht klar, weshalb dies entlohnt
werden müsse, fragte die Sonntags-Zeitung rhetorisch. Die Zunahme der Bindungen
könne freilich durchaus auch als Zeichen für mehr Transparenz gelesen werden,
befanden die Forscher. Früher habe Interessenvertretung eher informell und im
vorparlamentarischen Prozess stattgefunden. Heute sei die Einflussnahme während des
parlamentarischen Prozesses wohl auch aufgrund des grösseren Parteienwettbewerbs
wichtiger und werde hier auch etwas transparenter. 
Eine Analyse der NZZ, die auf den gleichen Daten des «Observatoriums der Schweizer
Eliten (Obelis)» beruhte, brachte ein weiteres Argument für ein zunehmend
professionalisiertes Lobbying ins Spiel. Die Zeitung zeigte auf, dass sich die Wirtschaft
in den letzten 60 Jahren stark von der Politik entflechtet habe. Vor 60 Jahren habe
jedes vierte Parlamentsmitglied ein Spitzenamt in der Wirtschaft belegt, was heute
nicht mehr so sei. Die Überlegung liegt nahe, dass das damalige unmittelbare Lobbying
durch eine stärker mittelbares und organisierteres abgelöst wurde.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Auf Antrag von Thomas Minder (parteilos, SH) wurde in der Sommersession 2017 von den
Parlamentsdiensten eine «Lobbyistenzählung» durchgeführt, wie dies der «Blick»
betitelte. Zugang zum Parlament erhält, wer einen der beiden Dauerzutrittsausweise
(Badges) besitzt, die jedes Parlamentsmitglied vergeben darf, oder wer einen
Tagesausweis erhält, der ebenfalls von Parlamentsmitgliedern ausgestellt werden kann.
Während der 11 Tage der Sommersession wurden 127 Lobbyierende mit Dauerzutritt und
386 mit Tagesausweis gezählt. Während die einen die Zahl als «an der oberen Grenze»
beurteilten (Pirmin Bischof; cvp, SZ), fanden Lobbyistenkreise die rund 50 Personen pro
Tag angemessen (z.B. Andreas Hugi; CEO eines Beratungsbüros). Zu reden gab aber die
hohe Zahl an Tageskarten. Damit würden die Transparenzregeln unterlaufen,
befürchtete Didier Berberat in der Zeitung Le Temps. 

Dass Interessengruppen gezielt auf Kommissionsmitglieder zugehen, zeigte eine Mitte
Juli 2017 veröffentlichte Untersuchung des Sonntags-Blick zur Gesundheitspolitik.
Allerdings – so das Sonntagsblatt – seien es nicht so sehr die Krankenkassen, sondern
die Ärzte, Spitäler und Patientenorganisationen sowie die Pharmaindustrie, die viele
Mandate vergeben hätten. «Die Genossen mit den Ärzten, die Liberalen mit der Pharma,
die CVP mit allen» fasste der Sonntagsblick den Befund zusammen, «wer mit wem im
Krankenbett» stecke. 1

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im Juni 2019 tagte der Ständerat erneut zum Abkommen über die soziale Sicherheit
zwischen der Schweiz und dem Kosovo. Die Differenzbereinigung war nötig geworden,
weil der Nationalrat dem ständerätlichen Vorschlag nicht gefolgt war und den Vertrag
nicht dem fakultativen Referendum unterstellt hatte. Die SGK-SR empfahl mit 6 zu 4
Stimmen, dem Nationalrat zu folgen. Dies obwohl in der Kommission noch immer die
Meinung vorherrschte, dass auch Standardabkommen dem fakultativen Referendum zu
unterstellen seien. Jedoch sehe einerseits die Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes vor, dass derartige Abkommen zukünftig sowieso einem
fakultativen Referendum unterstellt werden müssten, andererseits könne es
«international rechtlich zumindest falsch verstanden werden», wenn man im Fall des
Kosovos anders vorginge als bei den gleichartigen Abkommen mit Serbien und
Montenegro, erklärte Kommissionssprecher Pirmin Bischof (cvp, SO). Der Ständerat
stimmte dem Beschluss des Nationalrats daraufhin stillschweigend zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2019
AMANDO AMMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat den Entwurf zum
Ausgleichsfondsgesetz. Dieser hat die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt –
der Compenswiss – zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO zum Inhalt.
Als Kommissionssprecher erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO), dass die SGK-SR einen
Zusatzbericht zu drei offenen Fragen verlangt hatte. Dabei habe sich insbesondere
gezeigt, dass der zu behandelnde Gesetzesentwurf für eine gesetzliche Regelung der
Rückzahlung der IV-Schuld ab 2018 dringend sei. Zudem solle gemäss Zusatzbericht die
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) nicht in die Compenswiss integriert werden, da dies
einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen würde. Schliesslich klärte der
Bericht, dass in Zukunft anstelle der drei Ausgleichsfonds die neue Anstalt mit ihrem
Gesamtvermögen gegen aussen hafte. 

In der Detailberatung beabsichtigte die SGK-SR – abweichend vom Bundesrat – nicht
die Eidgenössische Finanzkontrolle, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, als
Revisionsstelle zu beauftragen, sondern diesen Auftrag durch den Verwaltungsrat der
Compenswiss vergeben zu lassen. Dies sei, so Hans Stöckli (sp, BE), aus dem Blickwinkel
der Compliance schwierig. Entsprechend beantragte er mit einer
Kommissionsminderheit, in diesem Punkt dem Bundesrat zu folgen.
Kommissionssprecher Bischof entgegnete diesbezüglich, dass sich der Bund zwar mit
fast CHF 12 Mrd. an der Finanzierung der AHV beteilige, aber eben nicht als Einziger

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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beteiligt sei. Die Frage der Unabhängigkeit der Revisionsstelle gelte als wichtiges
Erfordernis und eine Loslösung von der EFK trage dem Einwand Rechnung, der Staat
solle nur dann Dienstleistungen anbieten, wenn der private Markt dies nicht
zufriedenstellend tue. Da es aber gerade im internationalen Umfeld genügend
entsprechende Firmen gebe, andere Unternehmen wie zum Beispiel die SUVA eine
ähnliche Regelung kennen und die Oberaufsichtskompetenz der Bundesversammlung
erhalten bleibe, sei die Lösung der SGK-SR zu bevorzugen. Dies überzeugte eine
äusserst knappe Mehrheit des Ständerats: Mit 21 zu 20 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Antrag der Mehrheit angenommen. 

Ebenfalls diskutiert wurde auf Antrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE), ob der Bund
auch über das Jahr 2017 hinaus und bis zur definitiven Entschuldung den jährlichen
Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag übernehmen solle. Paul Rechsteiner (sp, SG)
begründete diese Forderung damit, dass man diese Übernahme der Schulden durch
den Bund 2010 beschlossen hatte, weil nicht die AHV für die Schulden verantwortlich
war, sondern der Bund. Entsprechend solle man auch heute nicht die AHV dafür büssen
lassen. Durch die Übernahme dieser Zinsen wäre die Entschuldung der IV bei der AHV
nach heutigen Prognosen ein Jahr früher möglich. Wiederum entgegnete Pirmin
Bischof, dass die Entschuldung unter anderem aufgrund des Tiefzinsumfelds schneller
vorangehe als geplant. Dass der IV-Ausgleichsfonds seine Schulden verzinsen müsse, sei
richtig, jedoch solle die Übernahme dieser Zinsen durch den Bund nur temporär sein
und daher wie geplant Ende 2017 enden. Anschliessend solle der IV-Ausgleichsfonds
dem AHV-Ausgleichsfonds den entsprechenden Zins bezahlen. Dies halte auch den
Druck zur Sanierung der IV weiter hoch. Der Ständerat nahm diesen Antrag der
Mehrheit mit 28 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) an und sprach sich anschliessend in
der Gesamtabstimmung einstimmig für das Ausgleichsfondsgesetz aus. 3

Im November 2016 reichte die SGK-SR ein Postulat ein, mit dem die Kinderrenten der
ersten Säule – konkret der Export von Kinder- und Waisenrenten an Pflegekinder ins
Ausland – vertieft analysiert werden sollen. Insbesondere die Praxis der Überprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen, die Zielländer dieser Leistungen, die
Lebenshaltungskosten und Kaufkraft in diesen Ländern sowie die Familien- und
Wirtschaftssituation der Betroffenen sollen untersucht werden. Grund dafür sei, so
erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) in der Ständeratsdebatte während der
Frühjahrssession 2017, dass verschiedenen Berichten zufolge vor allem ältere Männer
mit hohen Einkommen und Kindern aus einer zweiten Ehe von Kinderrenten profitieren
würden. Zudem hätten auch Kinder von Schweizerinnen und Schweizern, die nach einer
Heirat im Ausland geboren werden, die mit einer ausländischen Partnerin oder einem
ausländischen Partner gezeugt werden oder die aus der ersten Ehe der Partnerin oder
des Partners stammen, Anspruch auf eine Rente. Wie häufig dies in den verschiedenen
Regionen der Welt vorkomme, solle daher in einem Bericht erfasst werden. Der
Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme und der Ständerat, der es gleich im
Anschluss an den Entwurf zu den parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und
Rossini (13.477) und an seine Entscheidung, dass auch in Zukunft Kinderrenten
ausbezahlt werden sollen, behandelte, nahm das Postulat stillschweigend an. 4

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die meisten Differenzen im Ausgleichsfondsgesetz bereinigte der Ständerat bereits in
der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. So pflichtete er dem
Nationalrat bei, dass es aus Sicht der Corporate Governance richtig sei, dass der
Bundesrat und nicht der Verwaltungsrat die Wahl der Revisionsstelle vornehme. Auch
bezüglich zweier falscher, respektive unnötiger Formulierungen stimmte er dem
Nationalrat zu. Einzig bei der Frage, ob der Bundesrat das Organisationsreglement der
Anstalt genehmigen müsse oder nicht, entschied sich die kleine Kammer für Festhalten.
Als Kommissionssprecher wies Pirmin Bischof (cvp, SO) darauf hin, dass der Bund mehr
als 10 Milliarden Franken pro Jahr zum AHV-Fonds beitrage und es sich bei den Fonds
um eine ausgegliederte öffentlich-rechtliche Aufgabe handle. Entsprechend sei es
angebracht, dass der Bundesrat die Genehmigung vornehme.
In diesem letzten Punkt lenkte der Nationalrat gegen eine starke Minderheit aus SVP
und teilweise FDP.Die Liberalen mit 118 zu 70 Stimmen (0 Enthaltungen) ein. In den
Schlussabstimmungen hiess der Ständerat das Ausgleichsfondsgesetz einstimmig gut,
während sich die Fronten im Nationalrat kaum verändert hatten (129 zu 67 Stimmen, 0
Enthaltungen). 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich
selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register
der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 6

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Für die SGK-SR erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO),
dass es sich dabei um eine «Klammergesetzgebung» handle, deren Regeln mit
Ausnahme der beruflichen Vorsorge für alle Sozialversicherungszweige gelten würden.
Das ATSG sei seit seiner Inkraftsetzung 2003 nicht überarbeitet worden, daher sollten
nun diverse Revisionsanliegen umgesetzt werden. Ohne Gegenantrag trat die kleine
Kammer auf die Vorlage ein. Die SGK-SR hatte sich bei ihren Behandlungen der Vorlage
im Frühling und Sommer 2018 mehrheitlich zufrieden gezeigt und mit deutlichen 10 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor allem einen grösseren Änderungsantrag geschaffen:
Die Bundesversammlung sollte nicht die Kompetenz erhalten, internationale
Sozialversicherungsabkommen mit einem einfachen Bundesbeschluss genehmigen zu
können. Kommissionssprecher Bischof erklärte, es spiele eben durchaus eine Rolle, ob
ein Abkommen zum Beispiel mit Deutschland oder mit der Dominikanischen Republik
abgeschlossen werde, da Bestimmungskategorien nicht in allen Staaten gleich beurteilt
werden könnten. Deshalb reiche es für die Beurteilung eines Abkommens nicht aus,
dass eine ähnliche Bestimmung in einem anderen Abkommen bereits existiere.
Gesundheitsminister Berset wies insbesondere darauf hin, dass ein Verzicht auf diese
Kompetenzübertragung nicht den Spielraum des Bundesrates, sondern des Parlaments
einschränken würde. Stillschweigend folgte die kleine Kammer ihrer Kommission. 
Zudem entschied sich der Ständerat, den Versicherten nicht die vollständigen Kosten,
die durch Überwachungen bei einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entstanden
sind, aufzuerlegen, sondern diese auf die «angemessenen Mehrkosten» zu
beschränken. Daneben sorgte auch ein Minderheitsantrag Bruderer Wyss (sp, AG) für
Diskussionen; mit diesem sollten die neu geschaffene Kostenpflicht bei den Verfahren
gestrichen und Kosten wie bisher nur bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten
einer Partei auferlegt werden. Im IV-Bereich, wo die Kostenpflicht bereits bestehe,
habe diese zu einer stärkeren Belastung der Kantone geführt, erklärte die
Minderheitsführerin dem Rat. So habe die Anzahl «aussichtsloser» Beschwerden nicht
ab-, die Anzahl Gesuche um Gewährung einer unentgeltlichen Prozessführung jedoch
zugenommen. Dennoch folgte der Ständerat dem Mehrheitsantrag auf Zustimmung zum
bundesrätlichen Entwurf mit 29 zu 14 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Revision des ATSG schliesslich ohne Gegenstimme mit 38 Stimmen und 2
Enthaltungen an. 7
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Krankenversicherung

Zu Beginn einer weiteren Behandlungsrunde zur Zulassung von Leistungserbringenden
fasste Pirmin Bischof (cvp, SO) in der Wintersession 2019 im Ständerat die Situation aus
Sicht der Kommission zusammen: Zwar gebe es in der Kommission keine Minderheiten
und beinahe alle Beschlüsse seien einstimmig gefasst worden, jedoch bestünden noch
immer grosse Differenzen zum Nationalrat sowie teilweise zum Bundesrat. 
Wie Bischof gehofft hatte, bereinigte der Ständerat in der Wintersession dann einige
Differenzen zum Erstrat: So lenkte er bezüglich der sprachlichen Voraussetzungen zur
Zulassung von Ärztinnen und Ärzten auf das Konzept des Nationalrates ein, das eine
grosszügigere Anerkennung von Vorkenntnissen vorsah und entsprechend zu weniger
Sprachprüfungen führen würde. Zudem stimmte er dem Nationalrat zu, der eine
Gabelung der Rechtswege verhindern wollte: Wie bis anhin sollen folglich
gesundheitspolitische Verfügungen vor Bundesgericht und
sozialversicherungsrechtliche Verfügungen vor dem Bundesverfassungsgericht
angefochten werden können. Über seinen Schatten sprang der Ständerat bezüglich der
Frage, ob Kantone zur Einschränkung der Anzahl Ärztinnen und Ärzte verpflichtet
werden sollen oder nicht, ob also die vom Bundesrat vorgeschlagene Kann-
Formulierung in eine Muss-Formulierung geändert werden soll. Hatte der Ständerat
dies zuvor deutlich abgelehnt, willigte er nun in eine Muss-Formulierung ein, zumal 22
von 26 Kantonen bereits solche Einschränkungen kennen würden. 
Die grossen Differenzen der Vorlage blieben jedoch auch nach der ständerätlichen
Behandlung bestehen. So konnte die SGK-SR in Rücksprache mit den Kantonen dem
neuen nationalrätlichen Vorschlag zur Rollenverteilung zwischen
Krankenversicherungen und Kantonen nichts abgewinnen. Die grössere Rolle, die der
Nationalrat den Krankenversicherungen bei der Frage zur Aufsicht über die Qualität und
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Wirtschaftlichkeit habe zukommen lassen wollen, beanspruchten die Kantone sowie die
GDK für sich, betonte Bischof. Sie erachteten diesen Vorschlag als «Casus Belli». Die
Kommission habe daher einstimmig beschlossen, an ihrer Position festzuhalten und die
Sanktionsmöglichkeiten bei Verstössen gegen die Qualitätsauflagen auch bei den
kantonalen Behörden zu belassen. Stillschweigend stimmte der Ständerat dem Antrag
auf Festhalten seiner Kommission zu. 
Auch einen zwingenden Zulassungsstopp bei einem überdurchschnittlichen
Kostenanstieg in einem medizinischen Fachgebiet lehnte der Ständerat ab. Ein solcher
würde die Zahl der Spezialisten in den Städten reduzieren, tatsächlich könne er aber
auch zu Versorgungsproblemen bei Kinderärzten führen, kritisierte Bischof. So dürfte
ein Kanton, der über zu wenige Kinderärzte verfügt, keine solchen mehr einstellen,
wenn dies zu Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr führen würde.  
Des Weiteren lehnte der Ständerat die Ausweitung des Beschwerderechts für die
Krankenversicherungen gegenüber Beschlüssen der Kantonsregierungen bezüglich der
Bandbreiten und Höchstzahlen zugelassener Ärztinnen und Ärzte ab. Damit riskiere man
eine Blockade des Systems, befürchtete Bundesrat Berset. Auch diesen Punkt erachte
die GDK zudem als Kampfansage an die Kantone, welche die Regeln grösstenteils bereits
umsetzten. 
«Wahrscheinlich die wichtigste Differenz in der ganzen Vorlage», wie es der
Kommissionssprecher formulierte, behandelte der Ständerat zum Schluss – die
Verknüpfung der Vorlage mit der Einführung eines monistischen Finanzierungssystems
für die Gesundheitsleistungen (EFAS). Die Kantone liessen sich ungern mit einer
Verknüpfung unter Druck setzen, betonte Bischof. EFAS sei «eigentlich noch nirgends»
und es brauche noch einige Zeit, damit ein Kompromiss zustande kommen könne. Die
Inkraftsetzung der Zulassungsvorlage dulde jedoch keine Verzögerung mehr. Folglich
hielt der Ständerat auch bei diesem Aspekt an seiner Position fest und lehnte eine
Verknüpfung mit EFAS weiterhin ab. 8

Noch in derselben Session behandelte auch der Ständerat die Vorlage zur Zulassung
von Leistungserbringenden ein drittes Mal. Das Geschäft sei «auf gutem Weg», betonte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO), zumal der Nationalrat mit dem Verzicht auf die
Verknüpfung mit EFAS «einen wesentlichen Stolperstein mit den Kantonen aus dem
Weg geräumt» habe. Dennoch zeigte sich die SGK-SR nicht bereit, alle Differenzen
auszuräumen, und nahm damit eine Einigungskonferenz in Kauf. Zwar lenkte sie
bezüglich der Kompetenzverschiebungen zu den Versicherungen im Bereich der
Qualitätsprüfung ein – zukünftig sollen somit die Kantone für die Erstzulassung der
Leistungserbringenden zuständig sein, während die Krankenversicherungen
anschliessend die laufenden Kontrollen über die Qualität der Leistungserbringung
übernehmen. Stillschweigend stimmte der Ständerat diesem Entgegenkommen zu. Beim
Beschwerderecht für Krankenversicherungen zu kantonalen Erlassen über die
Festlegung und Berechnung der Höchstzahlen beharrte die Kommission, und mit ihr die
kleine Kammer, jedoch auf ihrer Position. Obwohl die Differenzen in der Frage der
Sprachvoraussetzungen für Ärztinnen und Ärzte bereits bereinigt waren, kam die
Kommission zudem nach Rücksprache mit den Parlamentsdiensten zur
Interpretationsklärung noch einmal auf diesen Punkt zurück. Diesbezüglich seien in den
beiden Räten unterschiedliche Äusserungen getätigt worden, erklärte Bischof diesen
Schritt. Dieser Artikel sei so zu verstehen, dass zum Beispiel ein Zürcher mit
schweizerischer Maturität mit Französisch als Grundlagenfach, wie es in der Schweiz
üblich sei, und einem Ärztediplom auch in der Romandie als Arzt arbeiten dürfe. Eine
deutsche Ärztin mit Abitur ohne Französisch als Grundlagenfach müsse jedoch in Genf
zuerst eine Sprachprüfung ablegen. Stillschweigend stimmte der Ständerat dieser
Klärung zu. Somit wurde bezüglich des Beschwerderechts für Krankenversicherungen
sowie der Klärung der Sprachvoraussetzungen eine Einigungskonferenz nötig – anders
als erwartet konnte diese aber aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der
Frühjahrssession 2020 stattfinden. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat das von der SGK-NR geschaffene
Paket 1a des Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, das die
weniger umstrittenen Teile des ersten Massnahmenpakets des Bundesrats beinhaltete.
Nachdem er ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, schuf er einige
Differenzen zum Erstrat. 
Nur eine kleine Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version nahm der Ständerat,
in Übereinstimmung mit seiner Kommission, bei der Frage der Rechnungsstellung im
Tiers payant-System vor. Hier ergänzte er stillschweigend einen Passus, wonach die
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Versicherungen und die Leistungserbringenden abmachen können, dass die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein soll. Mit der
Änderung des Nationalrats, wonach die Rechnungen auch elektronisch verschickt oder
auf einem Webportal hinterlegt werden können, zeigten sich die Ständerätinnen und
Ständeräte hingegen einverstanden.
Für deutlich mehr Diskussionen sorgte die Frage der Behandlungstarife, insbesondere
die Patientenpauschaltarife bei ambulanten Behandlungen, gemäss
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (cvp, SO) «ein Herzstück der Vorlage». Neu sollen
gemäss Bundesrat vereinbarte Patientenpauschaltarife auf einer gesamtschweizerisch
vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen müssen, erklärte Bischof. Die Tarife
müssten zwar nicht schweizweit identisch sein, wohl aber die in der Rechnung
aufgeführten Teile einer Behandlung. Dies habe den Vorteil, dass die Rechnungen
gesamtschweizerisch vergleichbar seien. Nachteilig sei hingegen, dass kantonale
Differenzen in der Struktur nicht mehr möglich seien. Der Vorteil dieser Änderung liege
gemäss Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) auch darin, dass man damit das Risiko einer
Mengenausweitung reduzieren könne. «Je mehr man verrechnet, desto mehr verdient
man.» Eine Minderheit Müller (fdp, LU) beantragte, auf die Schaffung dieser
Patientenpauschalen zu verzichten. Bereits heute gebe es solche Pauschalen und sie
würden auch bei ambulanten Behandlungen angewendet. Da sich die Behandlung aber
zwischen den verschiedenen Patientinnen und Patienten stark unterscheide, würde
eine Vereinheitlichung zu einer Übervergütung von einfachen und zu einer
Untervergütung von komplizierten Fällen, welche häufig bei kränkeren und sozial
schwächeren Patientinnen und Patienten auftreten, führen. Obwohl die Minderheit
Müller in der Kommission mit 8 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) unterlegen war,
meldeten sich mit Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), Erich Ettlin (cvp, OW), Hannes
Germann (svp, SH) und Josef Dittli (fdp, UR) deutlich mehr Kommissionsmitglieder im
Namen der Minderheit zu Wort. Einen ganz anderen Aspekt der Regelung stellte
Gesundheitsminister Berset in den Mittelpunkt: Für ihn liege der zentrale Unterschied
zur heutigen Regelung darin, dass der Bundesrat neu subsidiär eingreifen könne, wenn
sich die Tarifpartner nicht auf eine Tarifanpassung einigen könnten. Mit 22 zu 21
Stimmen setzte sich die Minderheit in dieser Frage jedoch knapp durch, der Ständerat
lehnte damit die Schaffung einer Patientenpauschale ab. 
Eine weitere offene Frage bezüglich der Behandlungstarife betraf die Schaffung einer
nationalen Tariforganisation im ambulanten Bereich, entsprechend der Swiss DRG im
stationären Bereich, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der Tarifstrukturen
zuständig sein sollte. Hier sei man sich mehrheitlich einig, betonte Bischof, offen sei
lediglich noch die Frage der Organisationshoheit. Solle der Bundesrat über die
Organisationsform entscheiden, dabei erst eine Konsultation durchführen oder gar nur
subsidiär zuständig sein, wenn sich die Leistungserbringenden und Versicherungen
nicht einigen können? Letzteres schlug die SGK-SR vor. Bundesrat Berset stellte zudem
in seiner Antwort auf eine Frage von Charles Juillard (cvp, JU) fest, dass ausschliesslich
Tarifpartner in der Organisation vertreten sein würden und die Kantone somit darin erst
mitwirken könnten, wenn EFAS angenommen worden sei und die Kantone somit
ebenfalls für die ambulante Behandlung zuständig wären. Stillschweigend folgte der
Ständerat in diesem Punkt dem Vorschlag seiner Kommission.
Ein weiterer umstrittener Aspekt der Tariffrage betraf die Finanzierung von
Rechnungsprüfungen, welche die Patientenorganisationen durchführen sollten, durch
das EDI. Die Kommissionsmehrheit wollte diesen vom Nationalrat eingefügten Punkt aus
der Vorlage streichen, eine Minderheit Carobbio Guscetti wollte ihn beibehalten.
Natürlich sollten sich Patientinnen und Patienten von externen Organisationen beraten
lassen können, der Bund solle sich dabei aber nicht an der Finanzierung dieser
Dienstleistung beteiligen, zumal eine solche Finanzhilfe nur eine zusätzliche
Kontrolleinheit bedeuten würden, erklärte Kommissionssprecher Bischof.
Minderheitensprecherin Carobbio Guscetti betonte hingegen, dass die anfangs
eingesetzte Expertengruppe einen ähnlichen Vorschlag gemacht habe und die GDK das
Anliegen unterstütze. Nicht abgeneigt gegenüber der Finanzierung zeigte sich auch
Bundesrat Berset, für den die Massnahme nicht im Widerspruch zur Strategie des
Bundesrates stand. Mit 28 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Ständerat
aber gegen die Finanzierung aus und schuf damit eine weitere Differenz zum
Nationalrat. 
Schliesslich stand noch der Experimentierartikel im Raum, gemäss Bischof der «zweite
Kernartikel dieser Vorlage». Die SGK-SR wollte den nationalrätlichen Vorschlag um die
Möglichkeit, experimentelle Projekte zur Förderung der Digitalisierung durchführen zu
können, ergänzen. Streichen wollte sie hingegen Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl. Eine weitere Minderheit Müller schlug indes vor, vollständig auf den Katalog
mit möglichen Bereichen, in denen Projekte durchgeführt werden können, zu
verzichten. Ohne Katalog könnten auch Projekte durchgeführt werden, welche
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Grundrechtseingriffe enthielten, erklärte Bischof den Widerstand der
Kommissionsmehrheit gegen diesen Vorschlag. Die betroffenen Patientinnen und
Patienten hätten keine Möglichkeit, sich gegen die Projekte zu wehren.
Gesundheitsminister Berset sprach sich vehement gegen den Minderheitsantrag und
die Streichung des Katalogs aus. Der Bundesrat und die Verfassungsrechtsexperten des
Bundes seien sich einig, dass dies gegen Artikel 5 Absatz 1 der Bundesverfassung
verstosse, wonach das Recht Grundlage und Schranke staatlichen Handelns darstelle.
Damit würden die möglichen Experimente keine Grenzen kennen. So könnten zum
Beispiel für die Bevölkerung eines Kantons die Hälfte des Leistungskatalogs gestrichen,
die Franchise auf CHF 10'000 erhöht oder risikobezogene Prämien eingeführt werden.
Paul Rechsteiner (sp, SG) kritisierte des Weiteren, dass die freie Arztwahl auf der Liste
möglicher Projekte aufgeführt sei: Die Einschränkung der freien Arztwahl sei ein
fundamentaler Systemeingriff, der Grundrechtsdimensionen betreffe und
entsprechend per Gesetz zu entscheiden sei. Man solle den «Akteuren im
Gesundheitswesen [nicht] per Gesetz abschliessend vorschreiben, wo sie
experimentieren können», betonte hingegen Minderheitensprecher Müller. Innovation
entstehe «relativ chaotisch», ergänzte Erich Ettlin (cvp, OW). Zudem könne ja das EDI
die Pilotprojekte bewilligen, müsse es aber nicht. Mit diesen Argumenten setzte sich die
Kommissionsminderheit durch: Mit 23 zu 19 Stimmen sprach sich der Ständerat gegen
die Einschränkung der Experimente auf einen Katalog aus. Im Anschluss bat Bischof den
Nationalrat, in seiner nächsten Sitzung diese vom Ständerat geänderte Bestimmung
etwas abzuschwächen und ihr eine Ausnahme für Grundrechtsverletzungen anzufügen.
Mit 31 zu 0 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) nahm der Ständerat das Gesetz in der
Gesamtabstimmung ohne Gegenstimme an. Die Enthaltungen stammten von sechs
Mitgliedern der SP- sowie von je drei Mitgliedern der SVP- und der Grünen-Fraktion. 10

In der Wintersession 2020 bereinigte das Parlament die Änderung des KVG bezüglich
der Vergütung des Pflegematerials. Einstimmig bestätigte der Ständerat die vom
Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen und löste die Ausgabenbremse, nachdem
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) im Namen der Kommission die Annahme der
Vorlage empfohlen hatte. Auf Einzelantrag von Peter Hegglin (cvp, ZG) und Bitte von
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) schloss der Rat – ebenfalls einstimmig – zudem eine
Lücke, welche der Gesetzestext bis dahin noch aufgewiesen hatte: So war man davon
ausgegangen, dass alle Beträge, die bisher vergütet worden waren, auch zukünftig
vergütet würden. Tatsächlich wären durch die geplante Änderung aber Materialien, die
ausschliesslich vom Pflegefachpersonal angewendet werden, sich aber nicht auf der
MiGeL befinden, weder von der OKP noch von den Kantonen vergütet worden. Um dies
zu verhindern, stimmte der Rat dem Antrag Hegglin zu, wonach die entsprechenden
Mittel und Gegenstände während eines Jahres ab Inkrafttreten der Änderung weiterhin
nach dem bisherigen Recht vergütet werden sollten. Damit habe man Zeit, die
entsprechenden Güter auf die MiGeL zu setzen. Diese Lösung hatte auch Bundesrat
Berset zuvor im Rahmen der Debatte unterstützt. Einstimmig (41 zu 0 Stimmen)
verabschiedete der Ständerat das Gesetz in der Gesamtabstimmung.
Gegen diese Änderung hatte auch der Nationalrat nichts einzuwenden, stillschweigend
nahm er die Differenz an und stimmte dem Gesetz in den Schlussabstimmungen (195 zu
0 Stimmen) genauso einstimmig zu wie der Ständerat (41 zu 0 Stimmen). 11
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